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Was bedeutet die neue EU-
Verordnung für Sie als Koch?
Ab 13. Dezember 2014 gilt eine neue EU-Verordnung zur 
Information der Verbraucher über Lebensmittel. Ein wich-
tiger Teil der neuen Lebensmittelinformationsverordnung 
(LMIV) betrifft die Allergenkennzeichnung.

Für Menschen mit Lebensmittelallergien, Zöliakie und Milchzucker-
unverträglichkeit bringt die Verordnung große Vorteile mit sich. In 
Zukunft wird einfach erkennbar sein, welche Speisen welche Aller-
gene enthalten.

Ab diesem Stichtag muss über das Vorhandensein von 14 defi nierten 
„Hauptallergenen“ auch bei lose (d. h. unverpackt) abgegebenen Le-
bensmitteln und Speisen informiert werden. 
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1/3 der Bevölkerung 
vermutet, dass Lebens-
mittelallergien der 
Grund für verschiedene 
individuelle Beschwerden 
sind.*

 
Lebensmittelunverträglichkeiten:
Intoleranzen & Allergien

Geschätzt 4 – 8 % der Kinder und 2 – 4 % der Erwachsenen 
leiden unter einer Lebensmittelallergie*. Von einer Zöliakie 
(Sprue, Glutenunverträglichkeit) ist ca. 1 % der Bevölkerung 
betroffen. Tatsächlich stecken meist Intoleranzen ( = Unver-
träglichkeiten) z. B. gegen Milchzucker ( = Laktoseintoleranz) 
hinter den mit der Allergie in Verbindung gebrachten 
Symptomen. 
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Was ist der Unterschied zwischen einer 
Allergie und einer Intoleranz?

Übrigens: Proteine sind zumindest in klei-
nen Mengen in fast allen Lebensmitteln 
enthalten. Jedes Protein kann prinzipiell 
bei einem sensiblen Menschen zum Aller-
gen werden, auch wenn es nicht auf der 
Liste der Hauptallergene steht.

Menschen mit einer Laktoseintoleranz beispielsweise fehlt 
das Enzym Laktase, das für die Spaltung der Laktose benö-
tigt wird. Milchzucker in Lebensmitteln kann nicht richtig 
verdaut werden. Der im Darm verbleibende Milchzucker 
kann Beschwerden auslösen wie z. B. Blähungen, Durchfall 
und Bauchschmerzen. 
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Was ist der Unterschied zwischen einer 
Allergie und einer Intoleranz?

Eine Allergie wird durch eine Immunreaktion des Körpers 
ausgelöst: Der Körper stuft ein an sich harmloses Protein 
(= Eiweiß) im Essen fälschlicherweise als gefährlich ein. Er 
bildet Antikörper dagegen. Die Überreaktion des Immun-
systems kann von Hautrötungen und -schwellungen bis 
hin zum Asthmaanfall und anaphylaktischen Schock mit 
möglicher Todesfolge unterschiedlich schwere Symptome 
hervorrufen. 

Menschen mit einer Laktoseintoleranz beispielsweise fehlt 

Eine Intoleranz basiert meist auf einem Defekt im Stoffwechsel ohne 
Beteiligung des körpereigenen Abwehrsystems (= Immunsystem). 
Meist besteht eine Störung bei der Verdauung bestimmter Stoffe. 

Deshalb:
•  Schulung aller Mitarbeiter in 

Küche und Service

•  Informationen über enthaltene 
Allergene aktuell halten

•  niemals eine Auskunft geben, 
die nicht zuverlässig sicher ist 
(„wird schon stimmen …“)

• Alternativen anbieten



Allergenkennzeichnung für verpackte Lebensmittel

Die 14 Hauptallergene, die bereits seit 2005 europaweit auf Verpackungen deklara-
tionspfl ichtig sind, werden nun im Zutatenverzeichnis hervorgehoben, z. B. durch 
Großbuchstaben. Wenn ein Allergen in mehreren Zutaten enthalten ist, wird es 
auch mehrfach in der Zutatenliste genannt. Dadurch können rezepturgemäß ent-
haltene Allergene künftig kaum noch übersehen werden. 
Bei verpackten Lebensmitteln wie Milch oder Käse, die u. U. kein Zutatenverzeichnis 
brauchen, sind die enthaltenen Hauptallergene bereits aus der Verkehrsbezeichnung 
ersichtlich oder werden mit dem Hinweis „enthält ...“ angegeben.

Die 14 deklarationspfl ichtigen Hauptallergene

 1.  Glutenhaltiges Getreide, nament-
lich Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, 
Dinkel, Kamut oder Hybridstämme 
davon, sowie daraus hergestellte 
Erzeugnisse 

 2.  Krebstiere und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

 3.  Eier und daraus gewonnene Erzeug-
nisse

 4.  Fische und daraus gewonnene Er-
zeugnisse

 5.  Erdnüsse und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

 6.  Sojabohnen und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

 7.  Milch und daraus gewonnene Er-
zeugnisse (einschließlich Laktose)

 8.  Schalenfrüchte, namentlich Mandeln 
(Amygdalus communis L.), Hasel-
nüsse (Corylus avellana), Walnüsse 
(Juglans regia), Kaschunüsse (Anacar-
dium occidentale), Pecannüsse 
(Carya illinoinensis (Wangenh.) 
K. Koch), Paranüsse (Bertholletia 

excelsa), Pistazien (Pistacia vera), 
Macadamia- oder Queenslandnüsse 
(Macadamia ternifolia) sowie daraus 
gewonnene Erzeugnisse

 9.  Sellerie und daraus gewonnene Er-
zeugnisse

10.  Senf und daraus gewonnene Erzeug-
nisse

11.  Sesamsamen und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

12.  Schwefeldioxid und Sulphite in Kon-
zentrationen von mehr als 10 mg/kg 
oder 10 mg/l als insgesamt vorhan-
denes SO2, die für verzehrfertige 
oder gemäß den Anweisungen des 
Herstellers in den ursprünglichen 
Zustand zurückgeführte Erzeugnisse 
zu berechnen sind

13.  Lupinen und daraus gewonnene Er-
zeugnisse

14.  Weichtiere und daraus gewonnene 
Erzeugnisse

Ausgenommen von der Kennzeichnungs-
pfl icht sind nur wenige, in der Verordnung 
einzeln genannte Produkte, die aus den 
hier genannten Lebensmitteln hergestellt 
werden, wie Maltodextrin aus Weizen oder 
vollständig raffi niertes Sojaöl bzw. -fett.
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Übrigens: Steht heute auf der Verpackung nur „Stärke“, 
handelt es sich auf jeden Fall um eine, die kein Gluten 
enthält, da sie z. B. aus Kartoffeln, Mais oder Reis ge-
wonnen wird. 

Bei Zöliakie ( = Glutenunverträglichkeit), einer Erkran-
kung mit Beteiligung des Immunsystems, liegt eine 
Überempfi ndlichkeit gegen dieses so genannte Kleber-
eiweiß vor. Betroffene müssen sich lebenslang gluten-
frei ernähren.
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Allergenkennzeichnung bei 
Abgabe loser Ware

Ab 13. Dezember 2014 wird die Kenn-
zeichnung der 14 Hauptallergene, soweit 
rezeptorisch enthalten, auch bei Abgabe 
nicht verpackter Lebensmittel Pfl icht. 
Mit der EU-Verordnung Nr. 1169/2011 
müssen dann alle, auch lose abgegebene, 
Lebensmittel mit einer Allergenkenn-
zeichnung versehen sein. Häufi g sind 
das handwerklich hergestellte Lebens-
mittel: die Torten, Kuchen und Brote 
beim Konditor oder Bäcker, die Wurst 
oder der Kartoffelsalat beim Metzger 
oder die Pizza am Bahnhofskiosk. 
Gekennzeichnet werden muss auch das 
Essen in der Gemeinschaftsverpfl egung,
z. B. für Krankenhäuser, Kliniken, 
Senioreneinrichtungen, Schulen, Kitas, 
Kindergärten, Mensen und Kantinen. 
Auch Restaurants, Cafés, Imbisse oder 
Lieferdienste – sprich der gesamte 
„Außer-Haus-Bereich“ ist zur Information 
über „Rezeptur“-Allergene verpfl ichtet. 
Von dieser Pfl icht ausgenommen sind 
nur Privatpersonen, z. B. bei Wohltätig-
keitsveranstaltungen. 

In welcher Form die Information der Verbraucher erfolgen soll, ob 
mündlich oder schriftlich, ob über Fußnoten in der Speisekarte oder 
dem Menüplan oder z. B. über ein Dokument mit hinterlegten Rezep-
turen oder Allergenübersichten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die 
europäische Verordnung ist bisher (Stand Februar 2014) in Deutsch-
land und Österreich noch nicht durch nationale Anwendungsvor-
schriften konkretisiert, die die Einzelheiten der Kennzeichnung regeln 
werden. 

Die 14 „Hauptallergene“: Was man beachten sollte

Es gilt bei der Deklaration für die eigenen Speisen, die Zutatenverzeichnisse aller verwendeten 
verpackten Lebensmittel zu berücksichtigen, die in der Speisenzubereitung eingesetzt werden. 
Dazu kommen die Inhaltsstoffe von lose eingekauften Lebensmitteln. 

Man muss sich beispielsweise immer wieder fragen:

•  Welche „Vorprodukte“ setze ich ein und habe ich die Hauptallergene entsprechend Zutaten-
verzeichnis berücksichtigt?

•  Habe ich aktuelle (schriftliche) Informationen über enthaltene Hauptallergene in allen 
verwendeten losen Lebensmitteln?

• Was verwende ich als Rezeptzutat?

• Womit schmecke ich ab?

•  Was verwende ich, um Saucen zu verfeinern und zu binden? Was ist im Dressing?

• Womit wird dekoriert oder garniert?

•  Werden Komponenten aus Überproduktionen für andere Gerichte verwendet?

Manchmal „verstecken“ sich Hauptallergene in Lebensmitteln, an die man nicht gleich denkt, 
oder die bei uns weniger bekannt sind.



Die 14 „Hauptallergene“: Beispiele, wo man 
sie fi ndet bzw. wo sie sich verstecken können 

Eier
Hühnereier, auch Eier von Gans, Ente, Pute, Wachtel, Taube, Strauß

Bezeichnungen für Eier und Eierzeugnisse
Eigelb, Eiklar, Eischnee, Flüssigei, Eipulver, Gefrierei, Substanzen und 
Lebensmittel mit der Vorsilbe ovo- ( = Ei ): Ovomucoid, Lysozym aus Ei 
(z. B. in Käse), Hühnereilecithin

Lebensmittel, die Ei enthalten (können)
Löffelbiskuits/Biskotten, Baiser, Meringues, Torten, Kuchen, Gebäck, 
Desserts, Eiscreme, Schäume und Toppings für Spezialitätenkaffees, 
Saucen (z. B. Sauce hollandaise, Sauce béarnaise), Mayonnaise, Bindung 
in Hackfleisch/Faschiertem, Panaden, Teigmäntel, „Haftmittel“ für Körner 
und Dekorationen auf Brot und Backwaren, Zuckerglasur, Eierlikör und 
andere Liköre, Eierteigwaren, Surimi

Milch
Achtung: Ziegen-, Schaf-, Büffel- und Pferdemilch werden meist ebenfalls 
nicht vertragen.

Bezeichnungen für Milch und Milcherzeugnisse
Milcheiweiß, Milcheiweißhydrolysate, Casein, Molkenproteine, Laktalbumin, 
Laktoglobulin, Milchzucker (Laktose), Milch, Milchpulver, Molke, Sahne/
Rahm/Obers, Schmand/Sauerrahm, Crème fraîche, Buttermilch, Dickmilch, 
Kondensmilch, Joghurt, Kefir, Käse, Quark / Topfen, Butter, Butterschmalz, 
Ghee 

Lebensmittel, die Milch enthalten (können)
Margarine, pflanzliche Streichfette, Schokolade, Backwaren, Nougat, 
Eiscreme, Desserts, Kaffeeweißer, Kartoffelpüree, Surimi

Wichtig:
Bei Laktoseintoleranz (= Milchzuckerunverträglichkeit) 
sind laktosearme Milchprodukte wie gereifte Käse oder 
laktosefreie Milch häufi g verträglich, sie sind jedoch 
keinesfalls geeignet bei einer Milchallergie!

Glutenhaltige Getreide
Glutenhaltige Getreide: Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Dinkel, 
Grünkern, Einkorn, Emmer, Kamut, Triticale (Hybride aus Weizen und 
Roggen)

Bezeichnungen für glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte 
Erzeugnisse
Aus den o.g. Getreiden hergestellte Nährmittel und Backwaren: Stärke, 
Mehl, Dunst, Grieß, Couscous, Polenta, Graupen, Flocken, Kleie, Schrot, 
Bulgur, Weizenkeimlinge

Lebensmittel, die Gluten enthalten (können)
Teigwaren, Flädle/Frittaten, Semmelbrösel, Müsli, Backmischungen, 
Brot, Gebäck, Torten, Kuchen, Kekse, Plätzchen, Malz, Malzbier, Bier, 
Getreide- ( Malz-)kaffee, Roux, Backerbsen, Kakaogetränke, Würzmi-
schungen, Sojasauce, hydrolysiertes Weizeneiweiß in Würzsaucen, 
Schokoladenriegel, Müsliriegel, Eis mit Waffel, Trennmittel in geriebe-
nem Käse, nationale/regionale Wurstspezialitäten, z. B.: 
D: Grützwurst, Tiegelblutwurst, Schüsselwurst, Wellwurst, Knipp, 
Pinkel, AT: Bratleberwurst, Bratblutwurst, Kärntner Weißwurst, 
Maischerl, UK: Haggis, Black & White Pudding
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Erdnüsse
Bezeichnungen für Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
Erdnussöl (auch als Frittierfett), Erdnussbutter

Lebensmittel, die Erdnüsse enthalten (können)
vegetarischer Fleischersatz, Saucen (z. B. Sataysauce), Dressings, 
Pesto, Ethnic Foods (z. B. afrikanisch, asiatisch, mexikanisch), Nuss-
mischungen, Studentenfutter

Nüsse (Schalenfrüchte)
Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse, Kaschu- (= Cashew-), Pecan-, 
Paranüsse, Pistazien, Macadamia-/Queenslandnüsse 

Bezeichnungen für Nüsse und Nusserzeugnisse
Walnussöl, Haselnussöl, Mandelöl, Nussmus, Nusspaste, Nussbutter

Lebensmittel, die Nüsse enthalten (können)
Marzipan, Nougat, Nuss-Nougatcreme, Torten, Kuchen, Gebäck, 
Desserts, Amarettini, Schokolade, Studentenfutter, Knabberartikel, 
Müsli, Salattoppings, Pesto und andere Saucen, Salatdressings, 
vegetarische Gerichte, Nussbrot, Mortadella (mit Pistazien), 
aromatisierte Kaffeespezialitäten 

Gut zu wissen
Kokosnüsse und Pinienkerne gehören 
nicht zu den deklarationspfl ichtigen 
„Schalenfrüchten“.

Sesam
Bezeichnungen für Sesam und Sesamerzeugnisse
Sesamsaat, Sesamöl, -pasten (Tahin), -butter, -mehl, -salz (Gomasio)

Lebensmittel, die Sesam enthalten (können)
Hamburgerbrötchen, Brot, Gebäck, Cracker, Frühstückscerealien, 
Süßspeisen, Verwendung in asiatischer, türkischer und orientalischer 
Küche, Falafel, Hummus, Moutabel (syrische Auberginencreme)

Soja
Bezeichnungen für Soja und Sojaerzeugnisse
Sojabohnen, Sojamehl, Sojagrieß, Sojamilch, Sojadesserts, nicht raffinier-
tes Sojaöl, Sojalecithin, Sojaeiweiß, Tofu, Miso, Tempeh, Sojasprossen

Lebensmittel, die Soja enthalten (können)
Würzsaucen (Soja, Shoyu, Tamari, Teriyaki, Worcester), vegetarische Auf-
striche und Gerichte, Surimi, Brot- und Backwaren, Burger, Wurstwaren, 
Light-Hackfleischzubereitungen / Light-Zubereitungen für Faschiertes

Lupinen
Lebensmittel, die Lupinen enthalten (können)
Lupinenmehl, pflanzliches Eiweiß (Lupinen) in Backwaren und vegetarischem 
Fleischersatz, Lupinensprossen



Krebstiere (Krustentiere bzw. Crustaceae)
Bezeichnungen für Krebstiere
Crevetten, Fluss- und Taschenkrebse, Garnelen, Hummer, Krabben, 
Krill, Langusten, Shrimps, Scampi, Seespinne

Lebensmittel, die Krebstiere enthalten (können)
Krebsbutter, Shrimpspaste, Sashimi, Surimi, Kroepoek, Bouillabaisse, 
Paella

Weichtiere (Mollusken) 
Bezeichnungen für Weichtiere
Muscheln (Venus-, Mies-, Kamm-, Jakobsmuscheln, Austern), 
Schnecken, Abalone, Kopffüßer (Tintenfische): Kalmare (Calamares, 
Polpi, Seppie), Kraken (z. B. Octopus, Polpo, Pulpo)

Lebensmittel, die Weichtiere enthalten (können)
Sepia, schwarze Nudeln, Surimi, Sashimi, Bouillabaisse, Paella 

Fische
Bezeichnungen für Fisch und Fischerzeugnisse
alle Sorten Fisch: roh, zubereitet und als Konserve, Kaviar, Rogen

Lebensmittel, die Fisch enthalten (können)
Gelatine, Surimi, Kamaboko (japanisches Surimi), Anchovis (-paste), 
Worcester (-shire) Sauce, (asiatische) Würzsaucen, Ethnic Foods 
(z. B. Sushi, gebratener Reis, Paella, Frühlingsrollen, Vitello tonnato, 
Bouillabaisse, Labskaus), Bloody Mary (mit Worcestersauce)

Sellerie
Bezeichnungen für Sellerie und Sellerieerzeugnisse
Sellerieknolle, Selleriesaat, Stangen- oder Bleichsellerie, Gemüsesäfte mit 
Sellerie, Selleriesalz

Lebensmittel, die Sellerie enthalten (können)
Gewürzmischungen, Curry, Bouillons, Suppen, Eintöpfe, Saucen, Wurst- 
und Fleischwaren, Feinkostsalate (Waldorfsalat), Gemüsesalate, Kartoffel-
salat (mit Bouillon), pikante Snacks

Senf
Bezeichnungen für Senf und Senferzeugnisse
Senfsaat, Mostrich/Senf, Senföl, Senfsprossen, Senfblätter und -blüten

Lebensmittel, die Senf enthalten (können)
Wurst, Fleischwaren: Rouladen, Currys, Gewürzmischungen, sauer 
eingelegtes Gemüse, Marinaden, Suppen, Saucen, Chutneys, Feinkostsalate

Gut zu wissen
Sellerie ist – als Suppengrün, Wurzelwerk 
oder Blattgrün – klassischer Bestandteil 
bei Ansätzen von Bouillons, Suppen und 
Saucen.
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Ein Notfall besteht, wenn ein Gast eines oder mehrere folgender 
Symptome zeigt:
• Hautausschlag, Juckreiz, Rötung am ganzen Körper
• Schwellungen in Mund und Rachen
• Schwierigkeiten zu schlucken und zu reden
• Schwankungen im Pulsschlag
• asthmatische Beschwerden
• Magenkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen
• plötzlicher Schwächeanfall (Blutdruckabfall)
• Kreislaufkollaps, Ohnmacht

In diesem Fall, handeln Sie unverzüglich:

•  Fragen Sie den Gast, ob er Medikamente bei sich hat und wie Sie ihm 
helfen können.

• Rufen Sie sofort den Notarzt über den Euro-Notruf 112 an. 
 Geben Sie klare, detaillierte Informationen über die Reaktion des 
 Gastes und den Standort Ihres Betriebes: 
 - Name und Standort – Adresse des Gastronomiebetriebes
 - Grund des Anrufes: 
  (Beginnende) schwere allergische Reaktion/Anaphylaxie

• Statten Sie jedes Telefon mit diesem Ablauf zum Durchführen eines 
 Notrufes aus. 

Wie handeln Sie in einem 
Allergie-Notfall?

Euro-Notruf 112

Schwefeldioxid und Sulphit 
(in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder mg/l)

Bezeichnungen für Schwefeldioxid und Sulphit 
E220-228: Schwefeldioxid und Salze der schwefligen Säure 

Lebensmittel, die Sulphit enthalten (können)
Wein (geschwefelt), andere alkoholische Getränke, Trockenfrüchte 
(vor allem solche, die hell bleiben sollen), geriebene Meerrettich-
produkte; kleinere Mengen z. B. in Kartoffelpüreeflocken liegen oft 
unterhalb der deklarationspflichtigen Mengen
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Das bedeutet, dass alle mit diesem Stempel gekennzeichneten Produkte ohne rezepto-
rischen Zusatz von Stoffen mit allergenem Potential gemäß der aktuellen Fassung der 
Verordnung EU Nr. 1169/2011 (Anhang II) hergestellt sind. Diese beinhaltet folgende 
Zutaten und daraus hergestellte Erzeugnisse mit allergenem Potential: glutenhaltige 
Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme 
davon), Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch einschließlich Laktose, 
Schalenfrüchte (d. h. Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, 
Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse und Queenslandnüsse), Sellerie, Senf, Sesam-
samen, Lupinen und Weichtiere sowie Schwefeldioxid und Sulfi te in Konzentrationen 
von 10 mg / kg oder 10 mg / l im zubereiteten Produkt. Technologisch unvermeidbare 
Spuren können nicht ausgeschlossen werden. „o.d.A.“-Produkte und damit zubereitete 
Menüs können daher nicht als „allergenfrei“ bezeichnet werden. Produkte mit dem 
„o.d.A.“-Siegel geben dem Koch jedoch die Sicherheit, dass sich aus der Rezeptur des 
Produkts keine Deklarationsnotwendigkeit ergibt. Bei Verwendung von weiteren oder 
vom Rezept abweichenden Zutaten sollte nochmals geprüft werden, ob hierdurch auf 
der Speisekarte deklarationspfl ichtige Allergene zugefügt wurden.

o.d.A. 
= ohne deklarationspfl ichtige Allergene

18 19

Bei Milchzuckerunverträglichkeit werden Milchprodukte gar nicht oder nur einge-
schränkt vertragen. Auf eine aus reichende Versorgung mit Kalzium aus alternativen 
Quellen sollte besonders geachtet werden. Mit diesem Symbol gekennzeichnete 
Produkte enthalten laut Rezeptur keine laktosehaltigen Zutaten gemäß Verordnung 
EU Nr. 1169/2011 (Anhang II Nr. 7). Da in unserem Unter nehmen jedoch auch 
laktosehaltige Rohstoffe verarbeitet werden, kann ein Übergang von Spuren nicht 
mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Keine laktosehaltigen Zutaten lt. Rezeptur

Bei Zöliakie (= Glutenunverträglichkeit) liegt eine Über empfi ndlichkeit gegen das 
Kleber eiweiß Gluten vor, das in Gerste, Hafer, Roggen und Weizen sowie deren 
Urformen und -kreuzungen (Kamut, Dinkel, Grünkern und Triticale) vorkommt. 
Darum werden für die Zubereitung von Speisen für Zöliakiebetroffene alternative 
Zutaten wie Kartoffeln, Reis oder Mais gewählt. Mit diesem Symbol gekennzeichnete 
Produkte enthalten laut Rezeptur keine glutenhaltigen Zutaten gemäß Verordnung 
EU Nr. 1169/2011 (Anhang II Nr. 1). Da in unserem Unternehmen jedoch auch 
glutenhaltige Rohstoffe verarbeitet werden, kann ein Über gang von Spuren nicht 
mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden.

Keine glutenhaltigen Zutaten lt. Rezeptur

Natürlich sind viele beliebte Spezialitäten ohne allergenhaltige 
Zutaten wie Getreide, Ei oder Milchprodukte kaum machbar 
und „allergenfreies Kochen“ wäre auch nicht erstrebenswert. 
Ziel kann nicht sein, gewisse Produkte komplett aus der 
Küche zu verbannen und damit die Kreativität für Sie als 
Profi  einzuschränken. Vielmehr geht es darum, sich das ent-
sprechende Know-how anzueignen und das Küchen- und 
Servicepersonal zu sensibilisieren und zu schulen, so dass 
ein effektives Allergenmanagement gewährleistet wird.

Viele der „Hauptallergene“ sind Grundnahrungsmittel, deren 
Verzehr von den Ernährungsfachgesellschaften ausdrücklich 
empfohlen wird, weil sie wichtige Nährstoffe liefern. Als 
Beispiel kann man die Milchprodukte als wichtige Kalzium-
quelle oder die Getreideprodukte als Ballaststoffl ieferanten 
nennen. Seefi sch liefert die langkettigen Omega-3-Fettsäuren 
und Jod.

Falls Sie für bestimmte Gerichte die Hauptallergene ausschließen 
möchten, bieten wir Ihnen ein reiches Portfolio an Produkten an, 
das das „o.d.A.-Kriterium“ erfüllt.

„Allergenfreies Kochen“ als Lösung? Unser Unilever-Produktangebot
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Vermeidung von Kreuzkontamination

Auch die Anbieter loser Ware sollten im Rahmen ihrer Sorgfalts-
pfl icht Maßnahmen ergreifen, um eine Kreuzkontamination, d. h. 
eine unbeabsichtigte Verunreinigung mit Hauptallergenen zu ver-
meiden. Zu den möglichen Maßnahmen zählen beispielsweise:

•  an einem Arbeitsplatz ohne Allergene in der Umgebung arbeiten 

•  Kontakt von leicht übertragbaren Allergenen (Mehl, Semmelbrösel) 
mit Geschirr und Lebensmitteln minimieren 

•  gut gereinigtes Geschirr und Vorlegebesteck verwenden 

•  separate Kellen / Schöpfer bei der Ausgabe einsetzen

•  gründliche Reinigung von Arbeitsräumen, Arbeitsfl ächen (glatte 
Oberfl ächen sind zu bevorzugen) und Portionier- / Anrichte- /
Servierstellen 

•  gründliche Reinigung aller Werkzeuge und Geräte für Vorbereitung, 
Zubereitung und Lagerung 

•  regelmäßig Hände waschen, vor der Zubereitung des nächsten 
Gerichtes neue Handschuhe (und ggf. Arbeitskleidung) anziehen 

•  Brat- bzw. Frittierfett wechseln (gerade nach dem Frittieren von 
Fisch, Krusten- und Weichtieren muss das Frittierfett ggf. gewech-
selt werden, da das hochpotente Allergen sonst auf andere, ander-
weitig „meerestierfreie“ Speisen übergehen kann)

•  „Allergikermahlzeiten“ ggf. getrennt zubereiten

Quelle: C. Schreder C, Wild B, Jäger M, Reiselhuber-Schmölzer S, Prüller-Strasser B (2013): Allergenmanagement in der Gastronomie. 
Problematik der Allergenkreuzkontamination im lebensmittelrechtlichen Kontext. In: Ernährungs Umschau 60 (7): 104-109

Wichtig
Für die Reinigung ist klares Wasser 
nicht ausreichend, sondern es wird 
ggf. eine Nassreinigung mit Reini-
gungsmittel erforderlich, um die 
Allergene zuverlässig zu entfernen.



Ansatzpunkte für Allergen-
management-Maßnahmen

�Sind die Mitarbeiter hinsichtlich der 
möglichen ernsten Konsequenzen 
einer allergischen Reaktion 
sensibilisiert?

Welche Hauptallergene werden in 
den eingesetzten zusammengesetz-
ten Lebensmitteln verwendet?

Welche Hauptallergene sind ent- 
halten in verpackten Lebensmitteln 
ohne Zutatenverzeichnis?

Welche Hauptallergene sind in lose 
gelieferten/gekauften Lebensmit-
teln enthalten?

Sind unterschiedliche Rezepturen 
für Lieferalternativen berücksichtigt 
(Roulade A und Roulade B)?

Wie werden die Speisen zubereitet, 
um zu vermeiden, dass zusätzliche, 
nicht deklarierte Allergene über 
Zutaten in das Essen kommen?

Achten alle darauf, Kreuzkontami-
nationen während der Zubereitung 
und dem Servieren zu vermeiden?

Was ist bei der Verwendung über 
den Bedarf hinaus produzierter 
Speisen zu beachten?

Wissen die Mitarbeiter in der Küche, 
welche alternative Zutaten sie bei 
Allergien einsetzen können  
(z. B. womit Sauce nachbinden)?

Ist bekannt, dass ggf. neu gekocht 
werden muss, wenn irrtümlich ein 
nicht deklariertes Hauptallergen in 
einer Speise enthalten ist?

Ist bekannt, wie mit Anfragen zu 
Allergenen verantwortungsbewusst 
umzugehen ist?

Welche Information wird für den 
Gast bereitgestellt? 

Wer beantwortet Fragen bezüglich 
Allergenen? Gibt es einen Haupt- 
ansprechpartner?

Sind Unterlagen bzw. Informationen 
auf der Website aktuell?

Wissen die Mitarbeiter, was bei 
einer allergischen Reaktion eines 
Gastes zu tun ist?

Wer handelt wie in einem Notfall?

Allergenmanagement in der Außer-
Haus-Verpflegung: Sorgfaltspflicht in 
der Küchenpraxis

Damit Allergiker das Essen genießen können …

•	�„Rezepturallergene“ deklarieren 
Dazu benötigt es umfassendes Wissen über alle verwendeten Zutaten 
und „Hilfsstoffe“. Ggf. zu überdenken ist das Kochen nach einem fest- 
gelegten Rezept, um zu keiner Zeit von den in der Speisekarte oder auf 
dem Wochenspeiseplan angegebenen Allergenen abzuweichen. Die 
Flexibilität bei der Auswahl des Lieferanten ist evtl. eingeschränkt, da 
Produkt A nicht unbedingt die gleichen Hauptallergene enthält wie 
Produkt B, obwohl es sich in beiden Fällen z. B. um eine „Geflügelwurst“ 
handelt. 

•	�unbeabsichtigte Verunreinigung mit allergenen Stoffen minimieren 
Reinigung, getrenntes Lagern, Zubereiten und Servieren.

•	�nicht vermeidbare (unbeabsichtigte, aber mögliche) Kreuzkontami- 
nationen bei den Lieferanten oder in Ihrer Einrichtung (Spurenkenn-
zeichnung) nach einer Risikoabschätzung ggf. angeben, z. B. mit  
einem Hinweis auf der Speisekarte  
Diese Angabe ist derzeit freiwillig und im Wortlaut nicht festgelegt. Sie 
sollte auch nicht genutzt werden, um alle 14 Hauptallergene zur 
Absicherung wahllos aufzuzählen, damit der Informationscharakter für 
den Allergiker erhalten bleibt.
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Lesen Sie hierzu unseren „Notfall-Leitfaden“ 
auf Seite 17.



Material-Nr. 9022516

Die 14 „Hauptallergene“ – 
wo man sie fi ndet und wo sie sich verstecken können! (Beispiele)

Eier
Hühnereier, auch Eier von Gans, Ente, Pute, Wachtel, Taube, Strauß

Eigelb, Eiklar, Eischnee, Flüssigei, Eipulver, Gefrierei, Substanzen und 
Lebensmittel mit der Vorsilbe ovo- ( = Ei ): Ovomucoid, Lysozym aus Ei 
(z. B. in Käse), Hühnereilecithin

Lebensmittel, die Ei enthalten (können)
Löffelbiskuits / Biskotten, Baiser, Meringues, Torten, Kuchen, Gebäck, Desserts, Eiscreme, Schäume 
und Toppings für Spezialitätenkaffees, Saucen (z. B. Sauce hollandaise, Sauce béarnaise), 
Mayonnaise, Bindung in Hackfleisch / Faschiertem, Panaden, Teigmäntel, „Haftmittel“ für Körner 
und Dekorationen auf Brot und Backwaren, Zuckerglasur, Eierlikör und andere Liköre, 
Eierteigwaren, Surimi

Ein Notfall besteht, wenn ein Gast eines 
oder mehrere folgender Symptome zeigt:
•  Hautausschlag, Juckreiz, Rötung am ganzen 

Körper
• Schwellungen in Mund und Rachen
• Schwierigkeiten zu schlucken und zu reden
• Schwankungen im Pulsschlag
• asthmatische Beschwerden
• Magenkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen
• plötzlicher Schwächeanfall (Blutdruckabfall)
• Kreislaufkollaps, Ohnmacht

In diesem Fall, handeln Sie unverzüglich:
•  Fragen Sie den Gast, ob er Medikamente bei 

sich hat und wie Sie ihm helfen können.
•  Rufen Sie sofort den Notarzt über den 

Euro-Notruf 112 an. 
 Geben Sie klare, detaillierte Informationen 
über die Reaktion des Gastes und den 
Standort Ihres Betriebes: 
- Name und Standort – Adresse des 
 Gastronomiebetriebes
- Grund des Anrufes: (Beginnende) schwere
 allergische Reaktion /Anaphylaxie

•  Statten Sie jedes Telefon mit diesem Ablauf 
zum Durchführen eines Notrufes aus. 

Wie handeln Sie in einem Allergie-Notfall?

Sesam
Sesamsaat, Sesamöl, -pasten (Tahin), -butter, -mehl, -salz (Gomasio)

Lebensmittel, die Sesam enthalten (können)
Hamburgerbrötchen, Brot, Gebäck, Cracker, Frühstückscerealien, 
Süßspeisen, Verwendung in asiatischer, türkischer und 
orientalischer Küche, Falafel, Hummus, Moutabel (syrische 
Auberginencreme)

Fische
alle Sorten Fisch: roh, zubereitet und als Konserve, Kaviar, Rogen

Lebensmittel, die Fisch enthalten (können)
Gelatine, Surimi, Kamaboko (japanisches Surimi), Anchovis 
(-paste), Worcester (-shire) Sauce, (asiatische) Würzsaucen, 
Ethnic Foods (z. B. Sushi, gebratener Reis, Paella, Frühlings-
rollen, Vitello tonnato, Bouillabaisse, Labskaus), Bloody Mary 
(mit Worcestersauce)

Krebstiere (Krustentiere bzw. Crustaceae)
Crevetten, Fluss- und Taschenkrebse, Garnelen, Hummer, Krabben, 
Krill, Langusten, Shrimps, Scampi, Seespinne

Lebensmittel, die Krebstiere enthalten (können)
Krebsbutter, Shrimpspaste, Sashimi, Surimi, Kroepoek, Bouillabaisse, 
Paella

Weichtiere (Mollusken)
Muscheln (Venus-, Mies-, Kamm-, Jakobsmuscheln, Austern), 
Schnecken, Abalone, Kopffüßer (Tintenfische): Kalmare (Calamares, 
Polpi, Seppie), Kraken (z. B. Octopus, Polpo, Pulpo)

Lebensmittel, die Weichtiere enthalten (können)
Sepia, schwarze Nudeln, Surimi, Sashimi, Bouillabaisse, Paella 

Lupinen

Lebensmittel, die Lupinen enthalten (können)
Lupinenmehl, pflanzliches Eiweiß (Lupinen) in Backwaren und 
vegetarischem Fleischersatz, Lupinensprossen

Senf
Senfsaat, Mostrich / Senf, Senföl, Senfsprossen, Senfblätter und -blüten

Lebensmittel, die Senf enthalten (können)
Wurst, Fleischwaren: Rouladen, Currys, Gewürzmischungen, sauer 
eingelegtes Gemüse, Marinaden, Suppen, Saucen, Chutneys, 
Feinkostsalate

Erdnüsse
Erdnussöl (auch als Frittierfett), Erdnussbutter

Lebensmittel, die Erdnüsse enthalten (können)
vegetarischer Fleischersatz, Saucen (z. B. Sataysauce), Dressings, 
Pesto, Ethnic Foods (z. B. afrikanisch, asiatisch, mexikanisch), 
Nussmischungen, Studentenfutter

Glutenhaltige Getreide
Glutenhaltige Getreide: Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Dinkel, Grünkern, 
Einkorn, Emmer, Kamut, Triticale (Hybride aus Weizen und Roggen)

Aus den o.g. Getreiden hergestellte Nährmittel und Backwaren: Stärke, 
Mehl, Dunst, Grieß, Couscous, Polenta, Graupen, Flocken, Kleie, Schrot, 
Bulgur, Weizenkeimlinge

Lebensmittel, die Gluten enthalten (können)
Teigwaren, Flädle / Frittaten, Semmelbrösel, Müsli, Backmischungen, Brot, Gebäck, 
Torten, Kuchen, Kekse, Plätzchen, Malz, Malzbier, Bier, Getreide- ( Malz-)kaffee,
Roux, Backerbsen, Kakaogetränke, Würzmischungen, Sojasauce, hydrolysiertes 
Weizeneiweiß in Würzsaucen, Schokoladenriegel, Müsliriegel, Eis mit Waffel,
Trennmittel in geriebenem Käse, nationale / regionale Wurstspezialitäten, z. B.: 
D: Grützwurst, Tiegelblutwurst, Schüsselwurst, Wellwurst, Knipp, Pinkel, 
AT: Bratleberwurst, Bratblutwurst, Kärntner Weißwurst, Maischerl, UK: Haggis, 
Black & White Pudding

Nüsse (Schalenfrüchte)
Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse, Kaschu- (= Cashew-), Pecan-, Paranüsse, 
Pistazien, Macadamia-/Queenslandnüsse

Walnussöl, Haselnussöl, Mandelöl, Nussmus, Nusspaste, Nussbutter

Lebensmittel, die Nüsse enthalten (können)
Marzipan, Nougat, Nuss-Nougatcreme, Torten, Kuchen, Gebäck, Desserts, 
Amarettini, Schokolade, Studentenfutter, Knabberartikel, Müsli, 
Salattoppings, Pesto und andere Saucen, Salatdressings, vegetarische 
Gerichte, Nussbrot, Mortadella (mit Pistazien), aromatisierte 
Kaffeespezialitäten 

Euro-Notruf 112

Soja
Sojabohnen, Sojamehl, Sojagrieß, Sojamilch, Sojadesserts, nicht raffinier-
tes Sojaöl, Sojalecithin, Sojaeiweiß, Tofu, Miso, Tempeh, Sojasprossen

Lebensmittel, die Soja enthalten (können)
Würzsaucen (Soja, Shoyu, Tamari, Teriyaki, Worcester), 
vegetarische Aufstriche und Gerichte, Surimi, Brot- und
Backwaren, Burger, Wurstwaren, Light-Hackfleisch-
zubereitungen / Light-Zubereitungen für Faschiertes

tes Sojaöl, Sojalecithin, Sojaeiweiß, Tofu, Miso, Tempeh, Sojasprossen

Würzsaucen (Soja, Shoyu, Tamari, Teriyaki, Worcester), 
vegetarische Aufstriche und Gerichte, Surimi, Brot- und

Sellerie
Sellerieknolle, Selleriesaat, Stangen- oder Bleichsellerie, 
Gemüsesäfte mit Sellerie, Selleriesalz

Lebensmittel, die Sellerie enthalten (können)
Gewürzmischungen, Curry, Bouillons, Suppen, Eintöpfe, Saucen, 
Wurst- und Fleischwaren, Feinkostsalate (Waldorfsalat), 
Gemüsesalate, Kartoffelsalat (mit Bouillon), pikante Snacks

Milch
Achtung: Ziegen-, Schaf-, Büffel- und Pferdemilch werden meist 
ebenfalls nicht vertragen.

Milcheiweiß, Milcheiweißhydrolysate, Casein, Molkenproteine, 
Laktalbumin, Laktoglobulin, Milchzucker (Laktose), Milch, Milch-
                pulver, Molke, Sahne / Rahm / Obers, Schmand / Sauerrahm,
                 Crème fraîche, Buttermilch, Dickmilch, Kondensmilch, 
                  Joghurt, Kefir, Käse, Quark / Topfen, Butter, Butterschmalz,
                   Ghee

Lebensmittel, die Milch enthalten (können)
Margarine, pflanzliche Streichfette, Schokolade, 
Backwaren, Nougat, Eiscreme, Desserts, Kaffeeweißer, 
Kartoffelpüree, Surimi
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Schwefeldioxid und Sulphit
(in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder mg/l)

E220-228: Schwefeldioxid und Salze der schwefligen Säure

Lebensmittel, die Sulphit enthalten (können)
Wein (geschwefelt), andere alkoholische Getränke, Trockenfrüchte (vor allem solche,
die hell bleiben sollen), geriebene Meerrettich-/Kren-Produkte; kleinere Mengen, z. B. in 
Kartoffelpüreeflocken, liegen oft unterhalb der deklarationspflichtigen Mengen

Unsere Unterstützung für Ihr 
Allergenmanagement
Holen Sie sich jetzt praktische Hilfe in die Küche: Mit dem DIN A1-Plakat von 
Unilever Food Solutions hat Ihr Team alle 14 Hauptallergene mit zugehörigem 
Zutaten-Pool immer präsent und fi ndet sich besser bei der Zubereitung 
bestimmter Allergiker-geeigneter Speisen zurecht. Interessiert? Wenden Sie 
sich an Ihren Kundenberater. 

Weiterführende Literatur
Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB) und Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband (Hg.): Gute Gastgeber für Allergiker
3. Aufl . Mai 2012, mit weiterführenden Informationen auch zu anderen als Lebensmittelallergien · Schnadt S, Pfaff S: Fragen & Antworten Allergene. Behr’s 2012

Unilever Food Solutions · Foodservice-Bereich der Unilever Deutschland GmbH · Knorrstraße 1 · 74074 Heilbronn 
08 00/8 32 46 36 (gebührenfrei) · serviceteam@unileverfoodsolutions.de · www.ufs.com

Unilever Food Solutions · Foodservice-Bereich der Unilever Austria GmbH · Stella-Klein-Löw-Weg 13 · 1023 Wien 
Info Tel.: 01/6 05 35-230 · contact.foodsolutions@unilever.com · www.ufs.com

Klicken und sofort die richtigen 
Zutaten fi nden!
Im Internet bieten wir Ihnen eine 
erweiterte Produktsuche an. Hier 
können Sie ganz gezielt und 
individuell nach den passenden 
Zutaten für Ihre Gäste mit beson-
deren Ernährungsansprüchen 
suchen. Ob Allergiker oder Vege-
tarier: unter 
www.unileverfoodsolutions.de/
produkte/produktsuche (Deutsch-
land) bzw. 
www.unileverfoodsolutions.at/
produkte/produktsuche (Öster-
reich) landen Sie mit ein paar 
Klicks bei den richtigen Zutaten.

Abb. ähnlich


